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Fachbereich Finanzen und Steuern 

Fachdienst Steuern und Abgaben 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 26.11.2024 vorberatend 

Stadtrat 03.12.2024 beschließend 
 
Ergänzung zur 18. Änderung der Abwassergebührensatzung (Konkretisierung der Bedin-
gungen zur Gebührenpflicht bzw. -befreiung bei Abwasserschwundmengen) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ergänzung zur 18. Änderung der Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der 
Stadt Voerde (Ndrrh.) wird in der der Drucksache 17/857 1. Ergänzung als Anlage beiliegenden 
Fassung beschlossen.  
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
 
Siehe Sachdarstellung 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

 
 
Sachdarstellung: 
Die Regelungen der Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren hinsichtlich der berück-
sichtigungsfähigen Wasserschwundmengen und der formellen Voraussetzungen an die Zwischen-
wasserzähler werden häufig missachtet. In Ihrer aktuellen Form enthält die Satzung keine klaren 
Regelungen, sodass die Bürger lediglich mittels eines Begleitschreibens über die Ermäßigungs-
möglichkeiten und dazu gehörigen Anforderungen zu den Wasserschwundmengen informiert wer-
den. Dies führt in der Praxis zu einem erheblichen Mehraufwand bei der Antragsgenehmigung und 
Festsetzung der Abwassergebühren. 
 
Die beigefügte Ergänzung zur 18. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Abwas-
sergebühren eröffnet eine konkretisierte und transparentere Gesetzgrundlage der Anforderungsvor-
aussetzungen. Zuvor bestand eine lückenhafte Informationsbasis für die Bürger in Bezug auf die 
wesentlichen Antragserfordernisse für die Gewährung der Wasserschwundmenge.  
 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Ergänzung zur 18. Änderungssatzung Abwassergebührensatzung 
(2) Synopse Änderung Abwassergebührensatzung 2025 
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